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Geleitwort

„Das ist mein Leib“, „das ist mein Blut“ – so lauten die Wandlungs-
worte des Hochgebets der Heiligen Messe. Sie bringen zum Aus-
druck, dass Jesus Christus in der Eucharistie unter den Zeichen von
Brot und Wein mit Leib und Blut real gegenwärtig ist. Wer katho-
lisch sein will, der hat diese Glaubenswahrheit zu glauben. Alles an-
dere wäre Häresie. Doch im Herbst 1956 geschah das Unvorstell-
bare: Ausgerechnet Pius XII., der oberste Lehrer der Gläubigen,
sorgte in dieser Frage für Irritationen unter Bischöfen und Theo-
logen, denn der Papst hatte innerhalb weniger Wochen zwei ganz
unterschiedliche Auffassungen zur realen Gegenwart Jesu Christi in
der Eucharistie vertreten. Der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden
selbst verstand jedoch die ganze Aufregung und die theologischen
Implikationen nicht. Für ihn war das Thema offenbar zu komplex.

Dem Pontifex Maximus, der für seine lehramtlichen Aussagen
stets auf den Beistand des Heiligen Geistes rekurrierte, ging es beim
Thema Realpräsenz nicht anders als den Otto-Normal-Katholiken,
denen Pius XII. wenige Wochen zuvor attestiert hatte, ihnen seien
„die schwierigen wissenschaftlich-spekulativen Probleme und Erklä-
rungsversuche der Gegenwart Christi in der Eucharistie“ einfach zu
hoch. Der oberste Lehrer der Kirche wusste nicht mehr ein noch aus,
er konnte keine Antwort geben auf die Frage, was denn nun in Be-
zug auf die Eucharistie die rechte Lehre der Kirche sei und was nicht.
Nur einer konnte Pius XII. noch helfen: sein weder in der Verfassung
der Kirche noch in der Glaubenslehre vorgesehener Holy Ghost-
writer Professor Franz Hürth SJ.

Pius XII. schickte deshalb umgehend seine Haushälterin Madre
Pascalina mit seinem Dienst-Mercedes über den Tiber zur Univer-
sität Gregoriana, wo der Jesuit wohnte und Moraltheologie lehrte.
Sie übergab Hürth einen kleinen, vom Papst eigenhändig beschrie-
benen Zettel mit der Frage: Was ist in dieser Sache die Lehre der Kir-
che? Der Ghostwriter setzte sich umgehend hin und schrieb Pius XII.
auf, was dieser als Papst bisher zu diesem Thema gelehrt hatte, was
er künftig zu lehren hatte und wie er aus den lehramtlichen Schwie-
rigkeiten, in die er sich unbedacht hineinmanövriert hatte, wieder
herauskommen konnte. Schwester Pascalina nahm die Antwort



gleich zurück mit in den Vatikan – und Pius XII. hielt sich an
Hürths Anweisungen.

Diese bislang unbekannte und zugegebenermaßen äußerst entlar-
vende Episode hat Matthias Daufratshofer im Archiv der Gregoriana
entdeckt. Und zwar im Nachlass Franz Hürth, dem Bestand, der sich
für seine Dissertation, die das päpstliche Lehramt unter Pius XI. und
Pius XII. in seiner „totalitären“ Ausprägung (Max Seckler) gründ-
lich auf den kritischen Prüfstand der Kirchengeschichte stellt, als
wahre Goldader erwiesen hat. Und das souveräne Urteil des Dokto-
randen Daufratshofer in dieser Sache lautet lapidar: Jetzt wusste der
Papst wenigstens, was er gelehrt hatte und was die Lehre der Kirche
war. Ob er es verstand, steht auf einem anderen Blatt.

Ein Papst, der sich bei seinen Äußerungen gerne auf den Heiligen
Geist berief, von allen guten Geistern verlassen, ein Jesuit als Holy
Ghostwriter, der faktisch das päpstliche Lehramt ausübte, ein obers-
ter Lehrer der Kirche, der nicht wusste, was bei der Gegenwart
Christi in der Eucharistie genau Sache ist – all das und noch viel
mehr verdichtet sich in dieser kleinen Episode, die neugierig macht
auf die ganze Doktorarbeit von Matthias Daufratshofer. Wer sie zur
Hand nimmt, wird wie von selbst in Bann geschlagen von den span-
nenden Themen, die dort zur Sprache kommen, und kann das Buch
kaum mehr aus der Hand legen. Man will wissen, wie es weitergeht
und was am Ende rauskommt. Das überrascht, denn theologische
Qualifikationsarbeiten sind in der Regel hoch spezifisch, allenfalls
von Fachleuten zu verstehen und in abgehobenem „Fachchinesisch“
verfasst. Deshalb werden meist auch gerade einmal die hundert
Pflichtexemplare gedruckt. Die Dissertation Daufratshofers erfüllt
natürlich alle wissenschaftlichen Anforderungen, die man an eine
theologische Doktorarbeit stellen kann, in exzellenter Weise, sie er-
hielt die beste Note, die unsere Katholisch-Theologische Fakultät der
Universität Münster vergeben kann.

Aber sie ist viel mehr als ein seltenes wissenschaftlich theologi-
sches Highlight: Sie ist über weite Strecken bei allen inhaltlichen
Zumutungen ein Lesegenuss, sprachlich auf höchstem Niveau, vor
allem die narrativen Passagen ein wahres Vergnügen, wie ein span-
nendes Drehbuch aufgebaut mit den Cliffhangern an den richtigen
Stellen. Was der Matthias in seiner Dissertation schreibe, sei ja über-
haupt nicht abgehoben, das verstünden auch ganz normale Leute.
Und die Arbeit handele zwar eigentlich von der Vergangenheit,
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habe aber ganz viel mit unserem Leben als Katholiken heute zu tun –
das hat mir seine Schwester am Tag der Überreichung des Doktor-
diploms gesagt. Gibt es ein schöneres Lob für eine kirchenhistori-
sche Dissertation?

Das, was hier nach allen Regeln historischer und theologischer
Kunst in mühsamer Kleinarbeit anhand von Quellen mustergültig
rekonstruiert wird, ist natürlich ein wichtiger wissenschaftlicher Bei-
trag zur Entstehung und Dekonstruktion lehramtlicher Ansprüche
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So kann man im ersten
Kapitel erstmals die genaue Entstehungsgeschichte der Eheenzyklika
„Casti connubii“ Pius’ XI. von 1930 nachvollziehen. Matthias Dauf-
ratshofer widerlegt hier die in der Forschung einhellig – auch von
mir selbst – bislang vertretene Hypothese, Arthur Vermeersch SJ sei
der Co-Autor dieser Enzyklika gewesen. „Casti connubii“ entfaltete
ihre gewaltige Wirkungsgeschichte über viele Jahrzehnte bis hinein
in die Schlafzimmer katholischer Eheleute. Über zahlreiche Text-
stufen hinweg wird deutlich, wie der Ghostwriter Hürth den Papst
schließlich von einem eher personalen Verständnis der Ehe weg-
brachte und eine strikte Ehezwecklehre etablierte: Jede sexuelle Be-
gegnung hatte der Zeugung von Kindern zu dienen. Basta. Partner-
schaft oder gar Liebe Fehlanzeige. Ganz zu schweigen von einer
Begrenzung der Anzahl der Kinder, auch dann, wenn man schon
ein Dutzend hatte, die man kaum ernähren konnte.

Im zweiten Kapitel geht es dann um die Kontinuitätsbehauptung
des katholischen Lehramts, die Daufratshofer an einem prominen-
ten Beispiel als Ammenmärchen enttarnt. Dazu später noch mehr.
Im dritten Kapitel kann man schließlich anhand bislang unbekann-
ter Quellen die Entstehung des Dogmas der leiblichen Aufnahme
Mariens in den Himmel von 1950 nachverfolgen. Pius XII. wandte
hier zum bisher einzigen Mal das Unfehlbarkeitsdogma von 1870
an, allerdings völlig überraschend, nicht im Sinne Pius’ IX. Mehr
sei hier noch nicht verraten.

Das alles ist theologiegeschichtlich und kirchenhistorisch weit-
gehend Neuland und übertrifft die Erwartungen, die man auch an
ein sehr gutes kirchenhistorisches Erstlingswerk stellen kann, bereits
bei Weitem. Aber die möglichen Folgerungen, die Daufratshofer als
Theologe andeutet, gehen weit über die Kirchenhistorie hinaus, sie
haben vielmehr eine unmittelbare Bedeutung für die Kirche und
die Reformdiskussionen von heute: Kirchengeschichte einmal nicht
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l’art pour l’art, sondern ein Fach mit eminent theologischer und
praktischer Relevanz. Hier sei nur ein Beispiel genannt: Das Verbot
der Pille und anderer Verhütungsmittel könnte jederzeit modifiziert
werden, wenn man sich an Pius XII. hält, der gewiss nicht im Ruch
eines Modernisten stand.

Aber der Reihe nach. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
kam es in Rom zu einem heftigen Streit. Die von Paul VI. eingesetzte
Kommission sprach sich unter Führung von Julius Kardinal Döpf-
ner mit großer Mehrheit dafür aus, Kontrazeptiva als sittlich erlaub-
te Mittel zuzulassen. Die Minderheit um Alfredo Kardinal Ottaviani,
dem Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, widersprach
entschieden. Sie brachte aber weniger inhaltliche Gegengründe vor,
sondern wich stattdessen auf eine strikt formale Argumentation aus
und behauptete eine absolut notwendige ununterbrochene Kon-
tinuität der kirchlichen Lehre. Das Grundprinzip, dem das kirchli-
che Lehramt stets gefolgt sei, könne nicht aufgegeben werden. Ein
und derselbe Satz könne, wenn er eine ewige Wahrheit repräsentiere,
nicht einmal wahr und später dann falsch sein.

Ottaviani brachte die Ansicht der Minderheit sprechend auf den
Punkt: „Wenn jetzt zugegeben würde, dass die überkommene Lehre
nicht länger von Gültigkeit wäre, … dann muss stark befürchtet wer-
den, dass ihre Autorität in beinahe allen dogmatischen und sittlichen
Fragen beschädigt wird.“ Es ging dem Kardinal also nicht um die
Wahrheit einer Lehre oder um die Würdigung von inhaltlichen Argu-
menten und schon gar nicht um die Nöte von Ehepartnern, sondern
ausschließlich um die Sicherung der Autorität des kirchlichen Lehr-
amts. „Denn wenn die Kirche sich“ in der Frage der Empfängnis-
verhütung „so schwerwiegend in ihrer ernsten Verantwortung der
Seelenführung geirrt hätte, dann wäre das gleichbedeutend mit einer
ernsthaften Unterstellung, ihr habe der Beistand des Heiligen Geistes
gefehlt“.

Genau diese geradezu hymnisch gefeierte Kontinuität päpstlicher
Lehrverkündigung erweist sich zumindest für das ordentliche Lehr-
amt, also für Enzykliken und alle Äußerungen unterhalb von Dog-
men, als ein Ammenmärchen, wie Daufratshofer überzeugend
herausarbeitet. Und er führt als Kronzeuge für seine Dekonstruktion
der lehramtlichen Kontinuitätsfiktion keinen Geringeren als Pius XII.
an: „Alle wissen, dass die Kirche Bestimmungen, die sie getroffen hat,
auch abändern oder aufheben kann“ – dieser unerhört klingende Satz
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steht in dessen Apostolischer Konstitution „Sacramentum ordinis“
von 1947 und bezog sich nicht auf irgendwelche Nebensächlichkeiten,
sondern auf nichts Geringeres als die Materie des Weihesakraments.
Bis 1947 war – lehramtlich eindeutig festgelegt – die Übergabe der
Instrumente das äußere Zeichen der Weihe, bei der Priesterweihe
Kelch und Hostienschale, nach 1947 war es dagegen – erneut lehramt-
lich klar festgelegt – die Handauflegung.

Daufratshofer muss für seine historische Beweisführung weit aus-
holen. Aber der Aufwand lohnt sich. Zunächst erarbeitet er die Ent-
stehungsgeschichte und Textgenese der beiden einschlägigen lehramt-
lichen Dokumente: das Armenierdekret des Konzils von Florenz von
1439 und eben „Sacramentum ordinis“ Pius’ XII. von 1947.

Ein Sahnestück stellt dabei zweifellos die scharfsinnige Rekons-
truktion der Auseinandersetzungen um die jeweilige lehramtliche
Autorität der beiden Dekrete von 1439 und 1947 dar, die unmittel-
bar nach dem Erscheinen von „Sacramentum ordinis“ einsetzte, wo-
bei der Heilige Stuhl versuchte, diese Diskussion zu unterdrücken.
Denn der Beantwortung der Frage, ob es sich in einem oder beiden
Fällen um eine Äußerung des fehlbaren ordentlichen oder des un-
fehlbaren feierlichen Lehramts gehandelt hat und somit hier zwei ei-
nander widersprechende Dogmen verkündet wurden oder nicht,
kommt für die heutigen Möglichkeiten einer „Autokorrektur des
Lehramts“ (Michael Seewald) in der Tat eine entscheidende Bedeu-
tung zu.

Matthias Daufratshofer wägt alle Argumente in einer historischen
Analyse ab, die den Bogen gekonnt über fünf Jahrhunderte hinweg
spannt. Er kommt dabei aber nicht zu einem allzu einfachen eindeu-
tigen Ergebnis, was der komplexen Gemengelage und dem mitunter
schwierigen historischen Befund auch nicht angemessen wäre. Viel-
mehr schlägt er am Ende in guter kirchenhistorischer Manier zwei
Hypothesen zur weiteren Disputation vor, um aus dem von ihm
durchaus süffisant als „diverses Lehramt“ charakterisierten Befund
herauszukommen.

Die erste Hypothese, die Matthias Daufratshofer mit überzeugen-
den Gründen für bewiesen hält, lautet: Es hat sich bei beiden Doku-
menten zumindest – darin waren sich auch die heftigsten Kontrahen-
ten einig – um Äußerungen des ordentlichen Lehramts gehandelt.
Dann hat der Papst ein wesentliches Element eines Sakraments ein-
fach geändert: Handauflegung statt Übergabe der Instrumente. Damit
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ist aber die „Kontinuitätskeule“, die die Päpste bis heute immer wie-
der herausholen, um eine Revision der kirchlichen Lehre für prinzi-
piell unmöglich zu erklären, endgültig zerbrochen. Alle Äußerungen
des ordentlichen Lehramts, wie etwa alle Enzykliken, sind damit prin-
zipiell revidierbar. Die Kontinuitätsbehauptung Kardinal Ottavianis
im Hinblick auf die Enzyklika „Humanae vitae“ von 1968 wäre damit
widerlegt.

Die zweite Hypothese hält der Autor nach Abwägung aller Fakten
zwar ebenfalls für plausibel, aber nach dem heutigen Kenntnisstand
anders als die erste noch nicht für eindeutig zu beweisen. Sie lautet:
Auch definitive Lehren des außerordentlichen Lehramts können ge-
ändert werden. Dafür führt Matthias Daufratshofer vier gewichtige
Argumente an: Erstens handelt es sich bei der Materie des Weihe-
sakraments zweifellos nicht um eine bloße disziplinäre Frage,
sondern um ein Thema des Glaubens. Zweitens spricht das Arme-
nierdekret ausdrücklich von einer „Wahrheit des katholischen Glau-
bens“, was im 15. Jahrhundert, wie in einem überzeugenden be-
griffsgeschichtlichen Zugriff gezeigt wird, ein Synonym für den erst
im 19. Jahrhundert aufkommenden Begriff „Dogma“ war. Drittens
spricht alles dafür, dass Eugen IV. mit Zustimmung des Ökume-
nischen Konzils von Florenz am 22. November 1439 bewusst einen
Akt des feierlichen Lehramts gesetzt hat, wie eine genaue Analyse
des Vokabulars und der Inszenierung nahelegen. Und viertens:
Auch Pius XII. wählte 1947 die hohe Form der Apostolischen Kon-
stitution, in der er drei Jahre später auch das neue Mariendogma
verkünden würde, mit entsprechend aufgeladenem Vokabular.
Wenn diese Hypothese zutrifft, dann könnten prinzipiell auch Dog-
men geändert werden.

Diese wenigen Bemerkungen zeigen, welcher Sprengstoff in die-
ser Dissertation steckt. Sie machen vielleicht auch verständlich, wa-
rum diese Arbeit nicht in irgendeiner hoch angesehenen wissen-
schaftlichen Reihe versteckt werden darf, in der sie außer wenigen
Spezialisten niemand zur Kenntnis nimmt. Die Arbeit ist eine
Pflichtlektüre für alle, die sich um unsere Kirche und ihre Refor-
mierbarkeit sorgen. Daufratshofer und Pius XII. geben einem in
der Tat wichtige Argumente gegen die Reformverweigerer in die
Hand. Deshalb hat sich „Gottes eigener Verlag“, wie man das Ver-
lagshaus Herder in Insiderkreisen gerne liebevoll nennt, auch ent-
schlossen, dieses Buch als Monografie außerhalb einer Reihe zu
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einem bezahlbaren Preis vorzulegen. Dem Verleger Manuel Herder
und seinem Lektor Dr. Bruno Steimer gebührt dafür herzlicher
Dank. Die Idee zu diesem Geleitwort geht ebenfalls auf sie zurück.
Auch das ist ungewöhnlich, denn normalerweise schreiben Doktor-
väter Gutachten, aber keine Geleitworte.

Ich könnte hier genüsslich seitenweise Highlights, Bonmots und
vor allem „lehramtliche Bomben“ – wie Daufratshofer sie treffend
nennt – auflisten. Aber man muss dieses Buch, das Belehrung mit
Unterhaltung glänzend verbindet, einfach selber lesen.

Nach der Lektüre wird der geneigte Leser zwei Dinge feststellen:
Zum einen ist das päpstliche Lehramt bislang noch nie derartig
gründlich auf den Prüfstand der Geschichte gestellt worden. Im
Grunde haben das Lehramt und seine vermeintlichen Ansprüche
den kirchenhistorischen TÜV aber nicht bestanden. Es liegen nun
entscheidende Argumente für die Möglichkeit grundsätzlicher Kor-
rekturen des Lehramts und für notwendige Reformen in der Kirche
auf dem Tisch.

Zum anderen ist Kirchengeschichte dem Entwicklungsgedanken
verpflichtet. Ewige dogmatische Wahrheiten sind unsere Sache
nicht. Auch der Kirchenhistoriker Matthias Daufratshofer verwech-
selt Kirchengeschichte als theologische Disziplin nicht mit dem
Lehramt und erhebt keine entsprechenden Ansprüche. Er weiß:
Kirchenhistoriker können nur Hypothesen aufstellen, die sich im-
mer neu im Diskurs bewähren müssen. Bessere Argumente, neue
Quellen und kreative methodische Zugänge und daraus möglicher-
weise resultierende Korrekturen gehören zur DNA unseres Faches.

Deshalb schließe ich mich der Bitte meines Schülers um eine aus-
giebige, gepflegte wissenschaftliche und öffentliche Diskussion sei-
ner Ergebnisse an, die gerne kritisch sein darf, aber in Form und
Sprache angemessen sein sollte. Wir sind gespannt darauf.

Münster, am 7. Dezember 2020,
dem Fest des heiligen Kirchenlehrers
Ambrosius von Mailand Hubert Wolf
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Dank

Rom, Piazza della Pilotta 4, Hauptgebäude der päpstlichen Univer-
sität Gregoriana, unweit des Trevi-Brunnens, fünf vor neun Uhr mor-
gens. Nach einem Blick in den sonnig-blauen Himmel und gestärkt
mit einem Cappuccino und Cornetto laufe ich durch die altehrwürdi-
gen Flure und Treppenhäuser in Richtung Historisches Archiv, wo die
Akten des Privatnachlasses des deutschen Jesuiten Franz Hürth auf
mich warten. Die vergilbten Dokumente lassen mich in Windeseile
in längst vergangene Tage – in vatikanische Büros und das päpstliche
Appartamento der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – abtauchen
und die Zeit um mich herum vergessen. So oder so ähnlich sahen die
meisten Recherchetage für meine Doktorarbeit aus.

Nicht selten überschnitten sich diachron und imaginär meine Fuß-
wege zwischen den Archiven mit denen der Protagonisten meiner
Dissertation: Von der Gregoriana zum Heiligen Offizium oder vom
Apostolischen Palast in das Jesuitengeneralat. Meine wichtigsten
Geistesblitze verdanke ich den Originalschauplätzen, den Distanzen
und Gegebenheiten vor Ort. Bei all den Vorteilen der Digitalisierung
lernte ich daher die Originalakteneinsicht „in situ“ sehr zu schätzen.
Nach Schließung der Archive am späten Nachmittag war es für die
Ewige Stadt ein leichtes, mich in die Gegenwart zurück zu holen.

Ein jahrelanger Traum ging in Erfüllung, als ich am 2. März 2020
bei der Öffnung der Bestände des Weltkriegspapstes Pius’ XII. in den
vatikanischen Archiven dabei sein konnte. Nach nur fünf Tagen ende-
te aufgrund der Corona-Pandemie jedoch unsere Aktensuche abrupt.
Zurück in Deutschland fand ich mich im Lockdown wieder. Die da-
mit einhergehende strikte Klausur ermöglichte mir einen konzentrier-
ten Abschluss der vorliegenden Studie. Mit der Veröffentlichung liegt
die überarbeitete Fassung meiner Dissertation vor, die von der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster unter dem Titel
„Das päpstliche Lehramt auf dem Prüfstand der Geschichte. Der Je-
suit Franz Hürth als ‚Holy Ghostwriter‘ Pius’ XI. und Pius’ XII.“ im
Sommersemester 2020 angenommen wurde.

Zum Gelingen dieser Arbeit haben sehr viele Menschen beigetra-
gen: Allen ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ Vielen herzlichen Dank
Professor Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf, der mich im wahrsten Sinne



des Wortes „doktorväterlich“ begleitet und betreut hat. Er öffnete
mir nicht nur etliche vatikanische Türen und gab mir wertvollstes
Feedback zu meinen Überlegungen, sondern ließ als schwäbischer
Motivationstrainer den Funken kirchenhistorischer Begeisterung
immer wieder neu auf mich überspringen. Herzlich danke ich auch
Professor Dr. Thomas Schüller, der das Zweitgutachten erstellte und
mir mit seiner rheinischen Frohnatur und kirchenrechtlichen Exper-
tise jederzeit zur Seite stand.

Ohne die einschlägigen Aktenfunde in den verschiedensten
Archiven hätte ich meine Arbeit nicht schreiben können. Großer
Dank gebührt dem Leiter des Historischen Archivs der Gregoriana,
Prof. P. Dr. Martín Morales SJ, sowie Dott.ssa Cristina Berna,
Dott.ssa Irene Pedretti und Dott. Lorenzo Mancini, die mich immer
mit offenen Armen empfangen haben. Mein Dank gilt auch P. Brian
Mac Cuarta SJ, dem Direktor des Archivs des Jesuitengeneralats,
und in besonderer Weise Dr. Mauro Brunello samt dem ganzen
Team. Die familiäre Atmosphäre ermöglichte mir dort ein produkti-
ves Arbeiten. Ein herzliches Dankeschön richte ich zudem an den
Leiter des Archivs der Deutschen Provinz der Jesuiten in München,
Dr. Clemens Brodkorb, der mich bereits während meiner Studien-
zeit in die Geheimnisse des Archivwesens eingeweiht hat. Zu großem
Dank bin ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vatika-
nischen Apostolischen Archivs, des Archivs der Kongregation für
die Glaubenslehre, hier besonders Dr. Daniel Ponziani, und des His-
torischen Archivs des Staatssekretariats verpflichtet.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen meinen Kolleginnen und
Kollegen vom Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte
und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Oberseminars von
Professor Wolf. Ganz besondere Erwähnung verdienen PD Dr. Tho-
mas Brockmann, Dr. Sascha Hinkel und Dr. Michael Pfister, die ich
bei Fragen jederzeit auf dem „kurzen Dienstweg“ erreichen konnte.
„Grazie mille“ an Dr. Maria Pia Lorenz-Filograno, die mir während
meiner ersten Archivaufenthalte in Rom wertvolle Starthilfe gegeben
hat. Von Herzen danke ich Dr. Barbara Schüler, der Leiterin der
Wissenschaftskommunikation und des Wissenschaftsmanagements
des Seminars. Sie lektorierte nicht nur professionell das Schluss-
manuskript und unterstützte mich in der Organisation der Druck-
legung, sondern stand mir bereits über all die Jahre jederzeit mit ih-
rer Erfahrung und Expertise sowie Rat und Tat zur Seite.
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Bei Dr. Bruno Steimer vom Verlag Herder bedanke ich mich für
die Betreuung der Drucklegung. Für die großzügigen Druckkosten-
zuschüsse danke ich herzlich Provinzial P. Jan Roser SJ und der
Deutschen Provinz der Jesuiten, Erzbischof Dr. Reinhard Kardinal
Marx und der Erzdiözese München und Freising sowie Bischof Dr.
Felix Genn und der Diözese Münster.

Einen ganz besonderen Dank richte ich an meine Korrekturleser:
meine „Lateiner“ Sonja Eckerskorn, Linda Immler und Thomas
Stuckenberger, meinen Onkel Franz Daufratshofer sowie Christa
Schütte, die die Druckfahne einer sehr gründlichen Korrektur unter-
zogen hat. Mit Dr. Florian Durner konnte ich nicht nur stundenlang
über einzelne Aspekte meiner Arbeit gewinnbringend diskutieren,
sondern er las auch innerhalb kürzester Zeit das komplette Manu-
skript. Robert Renner setzte sich als erster Probeleser sogar während
seines Auslandssemesters im fernen Argentinien mit gleich mehre-
ren Kapiteln kritisch auseinander und gab mir bestes Feedback.

Gerade auch das dienstägliche Mittagessen mit Dipl.-Theol. Uta
Hohmann B.A. und der interdisziplinäre Austausch mit Mag. Theol.
Rebekka Burke ließen den ein oder anderen Knoten platzen. Wenn
ich wieder einmal in meinen Akten zu versinken drohte oder für ei-
nige Wochen „untergetaucht“ war, holten mich meine Mindel-
heimer, Allgäuer, Münchner und Münsteraner Freunde immer wie-
der mit einem Kaffee, Besuch oder Telefonat ins Hier und Jetzt
zurück. Vielen lieben Dank jeder und jedem einzelnen von Euch!

Da eine Doktorarbeit nicht nur das Ergebnis der letzten Jahre ist,
möchte ich meiner Lateinlehrerin Sigline Wendl und Stadtpfarrer
Bernhard Waltner herzlich Danke sagen. Besonders meiner Heimat-
pfarrei St. Johannes Baptist Baisweil, dem Jugendhaus Elias in
Seifriedsberg und der Katholischen Studierenden- und Hochschul-
gemeinde Münster fühle ich mich zudem sehr verbunden.

Der allergrößte und erste Dank gebührt meiner Familie: meinen
Eltern, meinen beiden Schwestern Katharina mit Markus und Lisa
sowie meinen Großeltern und Tante Olli. Meiner Mutter, die mir
immer vermittelt hat, worauf es im Leben ankommt, und mit der
ich auch während meiner Promotion die schönsten Allgäuer Berg-
gipfel erklimmen durfte und mit jedem Höhenmeter wieder mehr
Weitblick bekam und die traumhafte Fernsicht genießen konnte.
Meinem Vater, der wie ich ein großer Romfan war, jedoch den Ab-
schluss meines Promotionsprojekts leider nicht mehr miterleben
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durfte. Euch beiden, die ihr mich in allem unterstützt und mir alles
ermöglicht habt, sage ich aus tiefstem Herzen Danke!

Münster, am 12. Dezember 2020 Matthias Daufratshofer

24 Dank



Der Prüfstand: Einleitung

„Der Heilige Geist und Wir haben beschlossen …“ Seit Ende der
1960er Jahre wurde dieser Satz unter reformorientierten und kritisch
denkenden Katholiken1 geradezu zum geflügelten Wort. Immer dann,
wenn der Papst in Rom wieder einmal eine Enzyklika verkündet und
so sein Lehramt ausgeübt hatte, wurde diese Phrase voll bitterer Iro-
nie kolportiert. Vor allem im Hinblick auf die Enzykliken „Sacerdota-
lis caelibatus“2 über die Beibehaltung des Pflichtzölibats aus dem Jahr
1967 und die ein Jahr später veröffentlichte „Pillenenzyklika“
Pauls VI., „Humanae vitae“,3 machten viele Theologen und Gläubige
ihrem Ärger Luft. Immer dann, wenn Argumente nicht ausreichten,
zog sich das Lehramt auf die unangreifbare Autorität des Heiligen
Geistes, der dritten Person der göttlichen Trinität, zurück.4

In „Humanae vitae“ verbot der Pontifex höchstlehramtlich jegli-
che künstliche Empfängnisverhütung, sei es durch Pille oder Kon-
dom. Dabei hatte sich die Mehrheit der vom Papst selbst eingesetz-

1 Aus Gründen des Forschungsgegenstandes und der leichteren Lesbarkeit wird
in der vorliegenden Arbeit überwiegend die männliche Sprachform bei per-
sonenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch
keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der
sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
2 Paul VI., Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“ (24.06.1967), in: AAS 59 (1967),
S. 657– 697; deutsche Übersetzung: Nachkonziliare Dokumentation, Bd. 8,
S. 28 –111. Wo nicht anders vermerkt, werden eigene Übersetzungen vorgenom-
men. Die Rechtschreibung der Quellen wurde beibehalten, offensichtliche Fehler
mit [sic] gekennzeichnet. Wenn nicht gesondert vermerkt, handelt es sich bei den
Kursivsetzungen in Zitaten um eine Hervorhebung im Original. Im Quellen- und
Literaturverzeichnis werden alle verwendeten lehramtlichen Dokumente auf-
gelistet. In den Anmerkungen werden Kurztitel zitiert, die sich nach dem Quel-
len- und Literaturverzeichnis im Anhang auflösen lassen. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wird bei der Zitation der Publikationen Franz Hürths jeweils
das Erscheinungsjahr ergänzt.
3 Paul VI., Enzyklika „Humanae vitae“ (25.07.1968), in: AAS 60 (1968),
S. 481–503; DH 4470 – 4479.
4 Zur Einführung in die Pneumatologie vgl. Freitag, Josef, Art. Pneumatologie,
in: LThK3 8 (1999), Sp. 366; Hilberath, Bernd Jochen, E. Pneumatologie, in:
HDog, Bd. 1, S. 445 –552; Müller, Dogmatik, S. 384 – 407; Stubenrauch, Geist,
S. 203 –211.



ten Vorbereitungskommission in ihrem Gutachten eindeutig und
mit guten Argumenten für die Zulassung der Pille ausgesprochen.
Aber Paul VI. widersetzte sich und schloss sich dem Minderheiten-
votum um Kardinal Alfredo Ottaviani, dem Präfekten der Glaubens-
kongregation, sowie dem Krakauer Erzbischof Karol Józef Wojtyła,
dem späteren Johannes Paul II., an. Bei dieser Entscheidung stand
freilich weniger die Sachfrage nach der Erlaubtheit der Pille im Vor-
dergrund als vielmehr die formale Frage nach der Kontinuität kirch-
licher Lehre. Hätte der Montini-Papst die Pille zugelassen, hätte
sich – so jedenfalls die Logik der konservativen Minderheit – im
Umkehrschluss der Heilige Geist in den lehramtlichen Entscheidun-
gen seiner Vorgänger, die jede Art von Empfängnisverhütung als
widergöttlich verwarfen,5 geirrt. Für Paul VI. war aber klar: Einen
Irrtum des Heiligen Geistes konnte es nicht geben. Als Stellvertreter
Jesu Christi auf Erden musste der Pontifex die Tradition der katho-
lischen Kirche sowie die Kontinuität und Widerspruchslosigkeit
ihrer Lehre bewahren. „Der Heilige Geist und Wir haben beschlos-
sen“ – auch wenn der Papst diesen Satz expressis verbis so nie gesagt
hätte, seine Kritiker brachten damit sein Selbstverständnis vom
Lehramt auf den Punkt.6

Aber diese Sentenz ist keineswegs eine Neuschöpfung von
„1968“7 – sie ist vielmehr biblischen Ursprungs. In der Apostel-
geschichte ist zu lesen: „Denn der Heilige Geist und wir haben be-

5 Die Minorität der päpstlichen Kommission dürfte hier an Pius XI. und seine
Eheenzyklika „Casti connubii“ (1930), aber auch an Pius XII. und seine zahlrei-
chen Ansprachen zur Sexualmoral, wie etwa die Hebammenansprache von 1951,
gedacht haben: Ford/Visser/Zalba/Lestapis, Standpunkt, S. 429 – 439; Fuchs/De-
lahaye/Sigmond, Fachgutachten, S. 439 – 443. Vgl. Bischof, Jahre, S. 336 –354;
Lintner, Studie, S. 16 –53; Wolf, Unfehlbare, S. 207. Zur theologischen Pro-
blematik der Argumentation der Minorität: Küng, Anfrage, S. 41–50.
6 Zur Enzyklika „Humanae vitae“ vgl. Barberi/Selling, Entstehung, S. 79 –117;
Bischof, Jahre, S. 336 –354; Bock, Pillen-Bann, S. 270 –281; Fischer, Enzyklika,
S. 26 –37; Hilpert/Müller (Hg.), Enzyklika, passim; Kaiser, Encyclical; Lintner,
Geschichte; Ders., Studie, S. 16 –53; Lüdecke, Vitae, S. 534 –546; Marengo, Nasci-
ta, passim; Schockenhoff, Glaubenssinn, S. 305 –330; Seckler, Theologie,
S. 209 –234. Die deutschen Bischöfe reagierten mit der „Königsteiner Erklärung“
vom 30.08.1968 auf „Humanae vitae“, vgl. Lüdecke, Königstein, S. 357– 412.
7 Vgl. zum Jahr 1968 und Kirche die einzelnen Beiträge des Sammelbands: Holz-
brecher/Knop/Kranemann/Seiler (Hg.), Revolte, passim. Ferner Christophersen,
Epochenjahr, S. 44 – 46; Gabriel, Aufbruch, S. 528 –543; Großbölting, Protest-
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schlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen
Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden“
(Apg 15,28). Im Hintergrund stand die Streitfrage, ob sich auch Hei-
denchristen der im Judentum üblichen Beschneidung unterziehen
mussten. Darüber berieten die Apostel und Ältesten – unter ihnen
auch Petrus und Paulus – in Jerusalem auf dem sogenannten Apostel-
konzil im Jahr 49.8 Den Beschluss, „keine weiteren Lasten aufzuerle-
gen“, auch Aposteldekret genannt, überbrachte Paulus an die Ge-
meinde in Antiochia. Bei dieser weitreichenden Entscheidung –
wenn man so will, der ersten feierlichen Lehramtsentscheidung der
Kirchengeschichte überhaupt – kam dem Heiligen Geist die tragende
Rolle zu. Es war – so stellte es jedenfalls der Verfasser der Apostel-
geschichte dar – mitnichten eine rein menschliche Entscheidung der
Apostel gewesen, sondern eine „Willensbekundung des Heiligen Geis-
tes“.9 Auch wenn in den einschlägigen Lehrbüchern der Dogmatik
theoretisch nur von einer Assistenz des Heiligen Geistes bei lehramtli-
chen Entscheidungen die Rede ist,10 gehen Gläubige nicht selten doch
eher von einer direkten Inspiration aus. Zuerst spricht der „Heilige
Geist“, und mit ihm verbunden „Wir“. So lässt sich Glaubensgehor-
sam viel leichter rechtfertigen. Und auch das Lehramt selbst ist von
solchen – dogmatisch nicht ganz korrekten – Interpretationen nicht
frei, so dass der Satz „Der Heilige Geist und Wir haben beschlossen“
auch heute durchaus noch zutrifft. Ein überraschendes, aber nicht
weniger sprechendes Beispiel bietet Papst Franziskus.

In einer Frühmesse im vatikanischen Gästehaus „Santa Marta“
am 19. Mai 2017 predigte Franziskus wörtlich, dieser Jerusalemer

bewegung, S. 22–25; Harris (Hg.), Schism, passim; Hey/Wittmütz (Hg.), Kir-
chen, passim; Lepp, Thema, S. 57– 66.
8 Vgl. Öhler (Hg.), Aposteldekret, passim; Weiser, Alfons, Art. Aposteldekret, in:
LThK3 1 (1993), Sp. 858; Ders., Art. Apostelkonzil, in: LThK3 1 (1993), Sp. 865;
Zeigan, Aposteltreffen, passim; Zmijewski, Apostelgeschichte, S. 573 –576.
9 Schneider, Apostelgeschichte, S. 187. Vgl. weitere gängige Bibelkommentare zu
Apg 15,28: Pesch, Apostelgeschichte, S. 83; Roloff, Apostelgeschichte, S. 234; Scholl,
Lukas, S. 86–92; Zmijewski, Apostelgeschichte, S. 571f. „Nach [15,28] bilden der
Hl. Geist und die Verfasser und Absender des Dekrets eine Beschlußeinheit; der
Hl. Geist selber trägt die Entscheidung mit! Das gibt dem Dekret göttliche, nicht
bloß kirchliche Autorität. Daraus sieht man, wie wichtig die Entscheidung des Kon-
zils in den Augen des Lk ist.“ Mußner, Apostelgeschichte, S. 95.
10 Vgl. Ott, Grundriss, S. 347.
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Beschluss der Apostel sei keine „politische Entscheidung“ gewesen,
sondern auf die „Inspiration des Heiliges Geistes“ zurückzuführen.
Das Apostelkonzil als „erstes Konzil der Kirche“ sei zusammenge-
kommen, „um die Lehre zu klären“. Dann folgte der Brückenschlag
des Pontifex zum kirchlichen Lehramt: „Die Kirche hat ihr eigenes
Lehramt, das Lehramt des Papstes, der Bischöfe, der Konzilien, und
wir müssen auf jenem Weg gehen, der der Verkündigung Jesu und
der Lehre und dem Beistand des Heiligen Geistes entspringt.“ Und
Franziskus schloss: „Heute möchte ich um die Gnade des reifen Ge-
horsams gegenüber dem Lehramt der Kirche bitten, um jenen Ge-
horsam gegenüber dem, was die Kirche uns immer gelehrt hat und
weiter lehrt.“ Er fuhr fort: Die Kirche „entwickelt […] das Evange-
lium, sie erklärt es jedes Mal besser, in Treue zu Petrus, zu den
Bischöfen und letztendlich zum Heiligen Geist, der diesen Prozess
leitet und trägt“.11

Das Lehramt ist freilich nicht vom Himmel gefallen, es hat sich
vielmehr in zweitausend Jahren Kirchengeschichte entwickelt und
seine heutige Gestalt erst vor rund 150 Jahren erhalten. Vielleicht
kann man sogar so weit gehen und – in Anlehnung an Eric Hobs-
bawms und Terence Rangers Konzept der „invention of tradition“12 –
von der Erfindung des Lehramts, wie wir es kennen, im 19. Jahrhun-
dert sprechen.13 Das Erste Vatikanische Konzil nahm endgültig Ab-
schied vom doppelten Lehramt der Hirten und Magister, also der
Bischöfe und Universitätstheologen, wie Thomas von Aquin es ent-
worfen hatte.14 Pius IX. und das Konzil schufen in den beiden Dog-

11 Franziskus, Tagesmeditation der Frühmesse im vatikanischen Gästehaus „Domus
Sanctae Marthae“ (19.05.2017), online unter: http://www.vatican.va/content/fran
cesco/de/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170519_lehre-und-ide
ologie.html (zuletzt: 01.12.2020).
12 Vgl. Hobsbawm/Ranger, Invention, passim; Wolf, Unfehlbare, S. 24, 147–151.
13 Diese These stützt sich auf Diskussionen in der Vorbereitung von Seminaren
und auch im Oberseminar von Hubert Wolf, besonders aber auf seine Monogra-
fie über Pius IX. Vgl. Wolf, Invention, S. 37–50; Ders., Lehramt, S. 236 –259;
Ders., Unfehlbare, S. 146 –151.
14 „Seit dem hohen Mittelalter lag das Lehramt der Kirche im Sinne einer intel-
lektuellen Durchdringung des Glaubens so gut wie ausschließlich bei der Theo-
logie, die sich als Kern der neuen Universitäten institutionalisierte und etablierte.
Die häufig zitierte Thomas-Stelle, in welcher der Aquinate vom doppelten Lehr-
amt spricht (‚Docere sacram Scripturam contingit dupliciter‘), verwendet den
Begriff magisterium jedoch noch nicht exakt in seiner heutigen Bedeutung. Viel-
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matischen Konstitutionen „Dei filius“15 und „Pastor aeternus“16 ein
völlig neues Konzept des kirchlichen Lehramts. Durch die „Erfin-
dung“ des ordentlichen Lehramts – erstmals im päpstlichen Breve
„Tuas libenter“17 des Jahres 1863 formuliert – wurde aus dem dop-
pelten Lehramt der Magister und Hirten des heiligen Thomas ein
doppeltes Lehramt der Hirten allein: das feierliche außerordentliche
und das ordentliche Lehramt.18

Grundlegend definierte das Erste Vatikanum: Das Lehramt der
Kirche ist durch Jesus Christus selbst eingesetzt und wird bis zum
Ende der Zeit existieren.19 Seine Träger sind die Nachfolger der
Apostel, die Bischöfe und vor allem der Bischof von Rom, der Papst.
Während die Bischöfe ihr ordentliches Lehramt in ihren Diözesen
ausüben und feierliche Lehrentscheidungen gemeinsam auf allge-
meinen Konzilien unter dem Papst treffen, maß das Erste Vatika-
num dem Vicarius Christi und Nachfolger des Apostelfürsten Petrus

mehr geschehe die Unterweisung in der Heiligen Schrift – so der Aquinate – in
doppelter Weise, nämlich im Sprechakt der Verkündigung (praedicare), welche
Aufgabe des Prälaten (= Hirten) als magisterium cathedrae pastoralis sei, und im
Modus des theologisch-rationalen Lehrens der Magister an der Universität, die
das magisterium cathedrae magistralis innehätten. Beim Magisterium der Hirten
gehe es um ein Bezeugen des überkommenen Glaubens, um ein Gottkünden
(theologein) vorwiegend in der Predigt; beim Magisterium der Magister dagegen
um eine intellektuelle Durchdringung des Glaubens.“ Wolf, Lehramt, S. 240. Vgl.
auch Unterburger, Lehramt, S. 109f.
15 Erstes Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Dei filius“ (24.04.1870),
in: ASS 5 (1869/70), S. 481–493; DH 3000–3045; COD, Bd. 3, S. 804–811.
16 Erstes Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Pastor aeternus“
(18.07.1870), in: ASS 6 (1870/71), S. 40–47; COD, Bd. 3, S. 811–816; DH
3050–3075.
17 Pius IX., Brief „Tuas libenter“ (21.12.1863), in: DH 2875 –2880. Vgl. Wolf,
Kleutgen, S. 49 – 69.
18 „Mit göttlichem und katholischem Glauben ist ferner all das zu glauben, was im
geschriebenen und überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche – sei
es in feierlicher Entscheidung oder kraft ihres gewöhnlichen und allgemeinen
Lehramtes – als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird.“ Erstes Vatika-
nisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Dei filius“ (24.04.1870), in: DH 3011.
19 Vgl. Erstes Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Dei filius“
(24.04.1870), in: ASS 5 (1869/70), S. 481– 493. Pius XII. schärft dies in seiner En-
zyklika „Humani generis“ (1950) erneut ein: Pius XII., Enzyklika „Humani gene-
ris“ (12.08.1950), in: AAS 42 (1950), S. 561–578, 960, hier S. 563; deutsche Über-
setzung: Rohrbasser (Hg.), Dokumente, S. 255 –275, hier S. 258.
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